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Deutsches Recht: 

Zweidimensionale Vorlagen  

Allgemein anerkannt ist es, dass die mechanische Kopie (z. B. Xerographie), die Digitalisierung 
(z. B. Scan mit dem Flachbettscanner), sowie die Reproduktion (z. B. mit der 
Reproduktionskamera) von gemeinfreien typographischen Vorlagen (Bücher, Urkunden usw.) 
und Fotografien von gemeinfreien Originalfotografien („Bild vom Bild“) kein eigenes 
Leistungsschutzrecht des Fotografen (§ 72 UrhG) entstehen lassen. 

Der Bundesgerichtshof erachtete 1989 originalgetreue Wiedergaben in der Entscheidung 
Bibelreproduktion (BGH 1. Zivilsenat, 8. November 1989, Az. I ZR 14/88) nicht als schutzfähig. 
Hierbei ging es um Fotos von gemeinfreien, illustrierenden Kupferstichen Matthäus Merians 
(1593–1650). 

In den USA erklärte 1999 ein Gericht in der Entscheidung Bridgeman Art Library vs. Corel 
Corporation originalgetreue Gemäldefotografien für nicht copyrightfähig, da ihnen die 
Originalität fehle (United States District Court for the Southern District of New York, 18. Februar 
1999). Der Softwarehersteller Corel Corp. hatte hier Diapositive der Bridgeman Art Library für 
die Bildersammlung einer eigenen CD-ROM verwendet. 

Eine weitere Argumentation gegen die selbständige Schutzfähigkeit von Bildreproduktionen ist, 
dass sich dadurch die Schutzfrist eines Lichtbildes beliebig verlängern ließe, wenn zugleich das 
Original der Allgemeinheit vorenthalten wird. 

Wird also in einem Buch die unbearbeitete Fotografie bzw. Reproduktion einer gemeinfreien 
Vorlage veröffentlicht, so geht die überwiegende Rechtsprechung davon aus, dass diese 
Abbildung ohne Zustimmung des Fotografen und des Verlages beliebig reproduziert werden 
kann. 

 

Bildrechte in Museen, Archiven und Bibliotheken 

Museen, Archive, Bibliotheken und andere Eigentümer von Kulturgut (z. B. Kunstgegenständen) 
erheben Vermarktungsansprüche auf Abbildungen und Reproduktionen ihres Eigentums in der 
Regel auch dann, wenn der Schutz nach dem Urheberrecht abgelaufen ist. Beim 
Fotografierverbot stützen sich Museen, Aussteller, Betreiber von Höhlen mit Wandzeichnungen 
und andere auf ihr Hausrecht. 

Für die Nutzung einer Reproduktion verlangen die Eigentümer eine so genannte 
Reproduktionsgebühr, die meist keine bloße Kostenentschädigung darstellt, sondern nach dem 
Muster urheberrechtlicher Vergütungen gestaffelt ist. 

Eine mögliche Rechtfertigung könnte in Artikel 14 (Eigentumsgarantie) des Grundgesetzes 
liegen, aus der sich Verfügungsrechte ergeben. Allerdings wird bei öffentlichen Sammlungen 
die Sachherrschaft des Eigentümers überlagert von der Zweckbestimmung der Sammlung im 
Rahmen des öffentlichen Rechts. Bestehen besondere Rechtsgrundlagen (im Fall der Archive 
sind dies die Archivgesetze) oder unterliegt die Sammlung einem öffentlich-rechtlichen Regime, 
so sind einer Vermarktung deutliche Grenzen gezogen. 

Die Gegner dieser Vermarktung, zum Beispiel der Historiker Klaus Graf, verweisen darauf, dass 
eine solche Praxis zu einem von dem für das geistige Eigentum zuständigen 



Bundesgesetzgeber nicht gewollten ewigen Schutzrecht führe und zugleich auch der nach Art. 5 
Abs. 1 des Grundgesetzes geschützten Kommunikationsfreiheit widerspreche. Kulturgut sei 
kulturelles Allgemeingut, das frei nutzbar sein sollte. 

Fotografien, die unter Verletzung des Hausrechts oder entgegen einem Fotografierverbot 
erstellt worden sind, deren Abbildungsgegenstand aber gemeinfrei ist, stellen keinen Eingriff 
in fremde Urheberrechte dar und nicht notwendigerweise einen Eingriff in fremde Rechte. Das 
Hausrecht, im Sinne eines Rechts über die Benutzung eines geschützten Raums zu verfügen, 
erfasst nicht unmittelbar das spätere Veröffentlichen von Fotos dieses Raumes. 
 

Nicht schützbare Fotos (Reproduktionen)  

Werden zweidimensionale Vorlagen (Gemälde, Fotos, Zeichnungen, Kupferstiche, Radierungen, 
Holzschnitte, …) lediglich reproduziert, sind die dadurch entstandenen Aufnahmen nach 
herrschender Meinung nicht selbst urheberrechtlich geschützt. Daher können Fotos oder Scans 
aus Kunstbildbänden hochgeladen werden, wenn die darin reproduzierten Bilder nicht mehr 
urheberrechtlich geschützt sind (Kennzeichnung mit dem Baustein {{Bild-PD-alt-
Vervielfältigung}}).  
Die Gemeinfreiheit der Vorlage beginnt mit dem 1. Januar des Jahres, das auf den 70. 
Todestag des Urhebers folgt (Beispiel: Das Todesdatum eines Malers ist der 15. Mai 1936. Dies 
bedeutet, dass seine Werke ab 1. Januar 2007 gemeinfrei sind, nicht schon ab 15. Mai 2006). 

Dies gilt jedoch nicht für Aufnahmen von dreidimensionalen Gegenständen, wie beispielsweise 
einer Skulptur. In diesem Falle ist das Foto selbst als Lichtbild oder Lichtbildwerk geschützt. 

Was ist zweidimensional? Gekrümmte Vorlagen (eine Höhlenwand, eine antike Vase usw.) sind 
sicher nicht zweidimensional, ebensowenig reliefartige Vorlagen. Bei Münzen und historischen 
Wachssiegeln (nicht Stempelsiegel!) liegt die Annahme nahe, dass sie reliefartig sind und Fotos 
von ihnen somit geschützt sind. 

Allerdings ist bei Münzen als gemeinfreien Vorlagen umstritten, ob eine Fotografie der Münze 
tatsächlich als geschütztes Lichtbild zu betrachten ist. Kann glaubhaft gemacht werden, dass die 
Münze mittels eines Flachbettscanners wiedergegeben wurde, ist das Hochladen der Abbildung 
hier gestattet. Zur Kennzeichnung dieser Bilder muss die Vorlage {{Bild-PD-alt-Vervielfältigung}} 
verwendet werden. 

 

Nachdrucke  

Wie im letzten Absatz ausgeführt, kann ein Verlag durch den Nachdruck eines gemeinfreien 
Werks nach deutschem Recht, das innerhalb der deutschsprachigen Wikipedia berücksichtigt 
wird, kein neues Schutzrecht erlangen. Das gilt sowohl für den Faksimilenachdruck als auch für 
den Neusatz (siehe Rechtsschutz von Schriftzeichen). 

 


